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Vor dem Vertragsabschluss sollten Haftungsfragen geklärt sein
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Haftungsfragen sollten vor einem möglichen Schadensfall geklärt werden.Werkleistungen

und Transporte sind am besten vertraglich voneinander zu trennen.

So schaffen Sie 
klare Verhältnisse 
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L
ogistikverträge sind rechtlich schwer

einzuordnen. Schlagwortartig zu-

sammengefasst: Es kommt auf den

Schwerpunkt der Tätigkeit an, um zu wis-

sen, nach welchen Vorschriften gehaftet

wird. Allerdings erleichtern Gesetze und

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

die Beurteilung von Logistikverträgen

kaum. 

Die verschuldensunabhängige Obhuts-

haftung im Frachtrecht (und mit ihr 

die frachtrechtliche Haftungsbegrenzung)

greift, wenn es in der Obhut zu Schäden

kommt, weil sich damit in der Regel  ein

spezifisches Transportrisiko verwirklicht.

Wie sieht es aber aus bei Schäden durch

eine Montage? Bei der Endmontage von

leicht und ohne Risiko zu transportieren-

den Komponenten ist ein Transportrisiko

ja gerade durch die vorhergehende Beför-

derung der einzelnen Komponenten ver-

ringert worden. Ein Montagerisiko spricht

eher für ein „Werkerstellungsrisiko”.

Denn bei jeder Montage gibt es eine ge-

wisse Schadenswahrscheinlichkeit, und

nur der Werkunternehmer hat bei der

Montage Kontrollmöglichkeiten. Das Ge-

setz verschafft dem Logistikunternehmen

also nicht so einfach eine Haftungserleich-

terung. 

Gleiches gilt für Bedingungswerke. Die

ADSp 2003 (Ziffer 2.1) regeln nur spediti-

onsübliche logistische Leistungen und for-

dern einen Zusammenhang mit Transport

oder Lagerung (Beförderungssicherungen

und Verpackungen). Die VBGL 2003 (§ 1

Abs. 1 und § 32 Satz 2) lassen weiterge-

hend einen Zusammenhang mit Transport

oder Lagerung ausreichen, auch wenn die

Leistung nicht speditionsüblich ist.

Wer in diesem Punkt aber Rechtsklar-

heit will, dem ist zu empfehlen, im Vertrag

mit dem Logistikunternehmen Schnitt-

stellenkontrollen (durch Logistikunter-

nehmen, Empfänger oder Dritte) zwi-

schen Montage und Transport oder auch

zwischen Transport und Montage vertrag-

lich zu vereinbaren. Dadurch kommt es zu

einer erkennbaren Aufspaltung des Logis-

tikvertrages in seine typisierten Leistun-

gen (in Werkleistung und Transport). Dies
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erlaubt dem Logistikunternehmen und

dem auftraggebenden Verlader die not-

wendigen Beweissicherungen und gibt ih-

nen die Möglichkeit, die Haftungsverant-

wortung zuzuordnen. 

Noch einfacher ist die Begrenzung der

nach Werkvertragsrecht unbeschränkten

Haftung durch den Vertrag selbst:

entweder in Anlehnung an die fracht-

rechtlichen Regelungen im HGB oder die –

versicherungsrechtlich abgesicherte – Be-

grenzung der werk- und dienstvertragli-

chen Haftung auf Vorsatz und grobe Fahr-

lässigkeit (so etwa § 32 VBGL). Insgesamt

ist auch zu prüfen, ob die übernommenen

Leistungen noch unter den frachtrechtli-

chen Versicherungsschutz für das Logis-

tikunternehmen fallen. 

Ein zweites typisches Problem ist die ge-

setzliche Produkthaftung des Logistikun-

ternehmens. Haftet es auch ohne eigene

Herstellungstätigkeit? Das Gesetz unter-

scheidet zwischen der Eigen- und Organi-

sationshaftung des Herstellers für Eigen-

schäden an der gelieferten Sache (§§ 823

ff. BGB) und der Haftung für Folgeschä-

den an fremden Rechtsgütern durch eine

fehlerhafte Sache (§§ 823 ff. BGB und §§

4 Abs. 1, 2 und 3 ProdHG).

Das Produkthaftungsgesetz regelt eine

verschuldensunabhängige Haftung und ist

Dritten gegenüber nicht abdingbar. Bei

Sachschäden haftet der Hersteller unbe-

grenzt, bei Personenschäden mit einem

Höchstbetrag von 85 Millionen Euro pro

Schadensereignis. Dem Wortlaut des Ge-

setzes unterliegen sowohl Komponenten-

hersteller als auch „Quasihersteller” wie

Logistikunternehmen, die Komponenten

fehlerhaft montieren (§ 4 Abs. 1). Außer-

dem haftet, „wer ein Produkt zum Zweck

des Verkaufs, der Vermietung, des Miet-

kaufs oder einer anderen Form des Ver-

triebs mit wirtschaftlichem Zweck im å

Rechtsklarheit schaffen vertraglich
festgelegte Schnittstellenkontrollen 

Produkthaftungsgesetz betrifft 
auch importierende Spediteure
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Checkliste für den perfekten Logistikvertrag

l Welche Elemente enthält der Logistikver-
trag? Was ist wirtschaftlich von beiden Seiten
gewollt?

l Sind alle Leistungen des Logistikunterneh-
mens und die Mitwirkungshandlungen des
Auftraggebers und die Bedingungen für zeitge-
rechte Leistung genau und vollständig be-
schrieben?

l Enthält der Vertrag Regeln über die Anpas-
sung an geänderte betriebliche Verhältnisse
(Güteraufkommen, Organisation)?

l Enthält der Vertrag von der Vertragslaufzeit
unabhängige Vergütungsregelungen bezie-
hungsweise Preisanpassungsregeln?

l Beziehen sich Tätigkeiten auf Transport, Be-
förderungsorganisation, Einlagerung, Produkti-
on oder Handel oder auf mehrere dieser Tätig-
keiten?

l Stoßen dadurch unterschiedliche Haftungs-
regime aufeinander?

l Passen die AGB auf die individuell geschul-
deten (gegebenenfalls speditionsunüblichen)

Leistungen? Sind für einzelne Bereiche indivi-
dualvertragliche Ergänzungen (etwa für eine
differenzierte Haftung) notwendig?

l Sind durch Schnittstellendefinition und 
-kontrolle klare Verantwortungsbereiche
zwischen Auftraggeber und Logistik-
unternehmen geschaffen und Beweise
sicherbar?

l Ist die Haftung der Höhe nach begrenzt? 

l Besteht ausreichender Versicherungsschutz
des Logistikunternehmens für die zusätzlichen
Leistungen?

l Werden Betriebsmittel oder Personal vom
Auftraggeber (auch auf dessen Betriebsge-
lände) nur für einzelne Tätigkeiten oder als
einheitliche Organisationsstruktur zur Ver-
fügung gestellt?

l Hat der Auftraggeber noch ein Weisungs-
recht gegenüber von ihm gestellten Personal?

l Ist das Personal des Logistikunternehmers
organisatorisch in den Betrieb des Auftragge-
bers eingebunden?
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Rahmen seiner geschäftlichen Tätigkeit in 

den Geltungsbereich des Abkommens

über den Europäischen Wirtschaftsraum

(EWR) einführt oder verbringt” (§ 4 Abs. 2

ProdHG). Dies ist problematisch, denn un-

ter Juristen ist strittig, ob das Logistikun-

ternehmen für Schäden eines von ihm ins

Inland verbrachten fehlerhaften Gutes

haftet, das er im Auftrag des außerhalb des

EWR ansässigen Herstellers (schon der

Schweiz) nur an von diesem benannte in-

ländische Kunden auszuliefern hat. 

Unklar ist etwa, ob die Auslieferung

auch eine Form des Vertriebs im Sinne des

Produkthaftungsgesetzes ist. Das Logis-

tikunternehmen hat ja keine eigene Ver-

triebsabsicht in Bezug auf das Gut. Ihm

geht es – selbst bei logistischen Hilfstätig-

keiten – um den Vertrieb von Transport-

leistungen. Der rechtlichen Unklarheit in

dieser Frage könnte das Logistikunterneh-

men zur Zeit am besten durch eine Verein-

barung mit dem Auftraggeber begegnen,

in der sich der Hersteller verpflichtet, ihn

von der gesetzlichen Gefährdungshaftung

freizustellen. Der Hersteller, der sich sei-

ner Produkte sicher ist, senkt so noch die

Transaktionskosten im Verhältnis zum Lo-

gistikunternehmen.

Logistikunternehmen von der 
Gefährdungshaftung freistellen

å
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Tipps für die Vertragsgestaltung

l Die Vergütung der (oft umfangreichen)
Angebotserstellung muss gesondert vereinbart
werden.

l Maßgeschneiderte AGB-feste (individuell
ausgehandelte) Rahmenverträge und Aus-
führungsverträge verschaffen Übersichtlich-
keit. Die Leistungsverpflichtung wird entweder
durch den Einzelauftrag erst geschaffen oder
nur konkretisiert.

l Eine klare Vereinbarung vertraglicher
Pflichten bis ins Detail schützt und erlaubt 
eine schnelle Auftragsabwicklung ohne
Rückfragen.

l Ein einheitliches Vertragsrechtsregime
verhindert Zuordnungsschwierigkeiten, schützt
das Logistikunternehmen vor unkalkulierbarer
Haftung, senkt dafür aber die Transaktions-
kosten.

l Eine klare Schnittstellenkontrolle erleich-
tert die Schadenslokalisierung und die Bestim-
mung des passenden Rechtsregimes.

l Eine Haftungsbegrenzung unter Ein-
beziehung vertraglicher und außervertraglicher 
Ansprüche und von Erfüllungsgehilfen erspart
allen Vertragsparteien die mühsame Vertrags-
qualifikation.

l Pflichtverletzungen bei Logistikleistungen
können offen vereinbart oder in Bonus-/Malus-
Regeln eingekleidet werden. Die offene Ver-
einbarung einer Schadenspauschale erleichtert
beiden Vertragspartnern die Risiko- und
Kostenkalkulation.

l Abnehmer/Empfänger können versuchen,
gegen das Logistikunternehmen nach dem
Produkthaftungsgesetz oder dem Umwelt-
haftungsgesetz vorzugehen. Logistikunterneh-
men drängen daher auf Freizeichnung durch
Hersteller von solchen (unsicheren) An-
sprüchen. Den Hersteller schützt umgekehrt
nur ein (schwer vermittelbarer) Regressver-
zicht des Logistikunternehmens.

l Beim Logistikunternehmen sollten Ver-
kehrshaftungs- und Warentransportversiche-
rungen auf den Leistungsumfang, wechsel-
seitige Verpflichtungen und Haftungsbegren-
zungen abgestimmt sein.

l Kündigungs- und Anpassungsrechte
verschaffen dem Verlader Flexibilität.

l Eine Rechtswahlklausel macht das an-
wendbare Recht vorhersehbar.

l Eine Geheimhaltungsvereinbarung kann
nützlich sein.


